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Merkblatt Beiträge an Infrastrukturen 
und den Unterhalt von Alpen
(Kriterienkatalog vom 14. Juni 2022 für Beiträge an die Sömmerung nach Art. 9 des Alpgesetzes)  

 
Der Kanton fördert die Erhaltung und Bewirtschaftung der Alpen insbesondere mit Beiträgen an 
Infrastruktur- und Bodenverbesserungsmassnahmen; zudem kann er unabhängig zu den 
Leistungen des Bundes für die Sömmerung Beiträge ausrichten. Verschiedene Erneuerungs-
massnahmen sind über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft mit Bundes-, 
Kantons- und Bezirksgeldern geregelt, jedoch werden die Voraussetzungen für solche 
Meliorationsgelder nicht immer erfüllt. In diesem Sinne kann der Kanton Projekte, welche nicht 
mit Meliorationsgeldern befürwortet werden, neu mit Beiträgen unterstützen.  
 
 
Voraussetzung 

Massnahmen mit gemischter Nutzung werden nur für den landwirtschaftlichen Anteil unterstützt. 
Für Massnahmen, welche mit Meliorationsgeldern von Bund, Kanton oder Bezirken  
unterstützt werden, sind keine Beiträge möglich. 
 
Kategorie 1 sämtliche Alpen / Beiträge an Wasserversorgungen für Leitungen, Quellen, 
Sammelbecken, Reservoirs, Sanierung oder Neuerstellung Regenwasserfassungen. Die 
jährlichen Beiträge pro Alp oder Alprecht betragen 30% der anrechenbaren Kosten und 
maximal Fr. 15'000.-. 
 
Kategorie 2 sämtliche Alpen / Beiträge an Elektrifizierung für Neuinvestition in 

Photovoltaikanlage oder Kleinwasserkraftwerke und die einmalige Anschlussgebühr an die 
technischen Betriebe. Die jährlichen Beiträge pro Alp oder Alprecht betragen 30% der 
anrechenbaren Kosten und maximal Fr. 10'000.-. 
 
Kategorie 3 unerschlossene Alpen / Beiträge an Unterhalt an den Aufwand für 

Helikopterflüge, das Säumen und den Unterhalt von Brunnen und Tränkestellen (Troge, 
Schwimmer, Befestigung Tränkeplatz). Aufwände wie Weidedurchgänge und Wanderwege, 
welche nicht vom Bezirk übernommen werden, sind ebenfalls beitragsberechtigt. Die jährlichen 
Beiträge pro Alp oder Alprecht betragen 50% der anrechenbaren Kosten und  
maximal Fr. 4'000.-. 
 
Anrechenbare Kosten 
Die anrechenbaren Kosten umfassen Aufwände für Arbeit, Material und Dienstleistungen 
Dritter. Es wird erwartet, dass der Alpbewirtschafter Eigenleistungen erbringt. Ist dies nicht der 
Fall, werden die anrechenbaren Kosten gekürzt. 
 
 

Abwicklung und Kontakt 

Die Belege sind direkt beim Meliorationsamt, Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell oder bei 
maria.faessler@lfd.ai.ch einzureichen.  
Bei Fragen melden Sie sich bitte direkt bei 071 788 95 70. 

mailto:maria.faessler@lfd.ai.ch

